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1530 sich zum Reichstag nach Augsburg begab, ward hier
am 25. Juni die von Melanchthon abgefafste Confession
(Luther, noch in der Acht, war in Koburg geblieben) vorgelegt.
Der Kaiser fühlte sich als Schutzherr der Kirche verpflichtet,
gegen die Neuerung einzuschreiten. Er nahm daher die von
Melanchthon gegenüber der katholischen Confutation verfafste
Apologie nicht an und im Reichstagsabschied wurde den Evan¬
gelischen unter Androhung ihrer Ausrottung eine Frist zur
Unterwerfung gestellt (bis zum Mai 1531).

Darauf schlofsen die Evangelischen beider Richtungen,
Nord- und Süddeutsche, 1531 den Schmalkaldischen Bund
zur gemeinsamen Abwehr jedes Angriffs um des Glaubens willen,
und der Kaiser gewährte ihnen, um ein Reichsheer gegen die
Türken aufstellen zu können, zu Nürnberg 1532 einen pro¬
visorischen Religionsfrieden, durch welchen der Ausgleich
auf ein binnen Jahresfrist zu eröffnendes Concil (oder Reichstag)
vertagt wurde.

Auf Johann den Beständigen folgte in demselben Jahre
sein Sohn Johann Friedrich der Grofsmütige, stark im
Glauben, aber weniger weltklug im Handeln. Viel rascher und
tätiger bewies sich der Landgraf Philipp von Hessen, welcher
sogar wagte den 1519 mit Hülfe Oestreichs aus seinem Land
vertriebnen Herzog Ulrich von Würtemberg mit gewaffne-
ter Hand zurückzuführen. Durch die Schlacht bei Laufen wurde
der östreichische Statthalter 1534 vertrieben, und im Vertrage
zu Cadan gestand Ferdinand gegen Anerkennung seiner Kö¬
nigswahl dem Herzog Ulrich das Land als östreichisches Lehen
zu. Würtemberg aber trat sofort zur Reformation
über.

Die Unruhen der Wiedertäufer in Münster (Jan Mat-
thiesen aus Haarlem, Jan Bock hold aus Ley den, der Pre¬
diger Rothmann), welche dort ein eGottesreich' mit Gütergemein¬
schaft und allgemeiner Gleichheit einführten, wurden 1535 durch
Eroberung der Stadt unterdrückt, nachdem Philipp von Hessen
seine Truppen zu denen des kurrheinischen und des nieder¬
rheinisch-westfälischen Kreises hatte stofsen lafsen.

§ 16. In geordneter Weise wurde die Reformation einge¬
führt in Pommern, Mehlenburg, dem Herzogtum Sachsen
(Moritz, Georgs des Bärtigen Neffe, gründet 1543 die 3 Fürsten¬
schulen) und Brandenburg (Joachim II und Johann von
Küstrin 1539), in den Reichsstädten Augsburg und Frank¬
furt a. M. Auch der Erzbischof von Cöln, Hermann von Wied,
berief Butzer von Strafsburg und Melanchthon von Wittenberg,
um sein Stift zu reformiren, und der Herzog von Cleve be¬
gehrte Aufnahme in den schmalkaldischen Bund; aber die kaiser¬
liche Politik trat dazwischen.

Nachdem die Evangelischen 1537 das vom Papst nach


